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Früherfassung - ein neues Angebot an Arbeitgebende 
 
Guten Tag 
  
Wird eine drohende Invalidität rechtzeitig erkannt und dann gehandelt, 
lassen sich Jobverlust und Rente oft vermeiden. Das lohnt sich auch für die 
Arbeitgebenden. Die IV-Stelle Schwyz unterstützt Sie neu gezielt bei der 
Früherkennung. Dafür wurden ein eigener Beratungsdienst und eine Hotline 
eingerichtet.  
 
"Eingliederung vor Rente" war schon immer der Grundsatz der IV. Bis jetzt 
war es aber fast immer so, dass die IV-Stelle erst informiert wurde, kurz 
bevor die Krankentaggeldversicherung nach ein bis zwei Jahren ihre 
Zahlungen einstellte. Dann hatte die betroffene Person den Arbeitsplatz 
längst verloren. Das muss nicht sein! 
 
Die IV-Stelle Schwyz setzt deshalb konsequent auf das Instrument der 
Früherfassung: Personen, die seit einem Monat arbeitsunfähig sind oder 
innerhalb eines Jahres immer wieder wegen Krankheit am Arbeitsplatz 
gefehlt haben, können der IV-Stelle ab sofort gemeldet werden. Ziel ist, 
rasch mit geeigneten Massnahmen den Arbeitplatz erhalten oder die Person 
auf eine andere Tätigkeit vorbereiten zu können.  
 
Das lohnt sich auch für die Arbeitgebenden. Wenn die IV-Stelle einer 
versicherten Person eine Rente zuspricht, muss auch die Pensionskasse 
eine Invalidenrente auszahlen. Vorsorgeeinrichtungen, Krankentaggeld- und 
Unfallversicherer verlangen deshalb höhere Risikoprämien. Teuer zu stehen 
kommt den Betrieb auch der Verlust an Know-how.  
 
Früherfassung von Invaliditätsrisiken ist der Schlüssel zur Vermeidung von 
Invalidität. Sie gelingt, wenn Arbeitgebende und IV-Stelle intensiv 
zusammenarbeiten. Deshalb bieten wir Ihnen ab sofort folgende kostenlose 
Anlauf- und Beratungsangebote:  
 
Hotline 
Unter der Hotline-Nummer 041 819 05 55 erreichen Sie unseren neuen 
Fachdienst IV-Beratung direkt. Auf Wunsch kommt ein Spezialist in den 
Betrieb, um das Eingliederungspotenzial der betroffenen Person abzuklären. 
Im Zweifelsfall rufen Arbeitgebende lieber einmal zu früh an. 
 
Mailbox 
Unter der Mailbox eingliederung@aksz.ch gelangen Sie ebenfalls direkt zu 
unserem Fachdienst IV-Beratung. Die Mailbox wird parallel zur Hotline von 
Montag bis Freitag bedient.  
 



2 

Internet 
Auf unserer Seite www.iv-stelle.ch finden Sie Zusatzinformationen für 
Arbeitgeber. 
 
Unser aktuelles Merkblatt informiert Sie über die Früherfassung und 
Frühintervention. 
 
Und hier finden Sie ein Meldeformular. 
Bitte sprechen Sie vorher mit der betroffenen Person über die geplante 
Meldung.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eingliederung@aksz.ch oder 041 819 
05 55. 
  
Wir grüssen Sie freundlich 
Ausgleichskasse / IV-Stelle Schwyz 
Schwyz, 18. Januar 2008 
 
 
 
Besuchen Sie uns im Internet : http://sz.ausgleichskasse.ch 
 
Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter austragen lassen. Klicken Sie einfach HIER, 
um sich abzumelden. 
 

 
 


